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(54) Verfahren zur Befestigung von Borstenbüscheln an Trägerplättchen

(57) Zur Befestigung von Borstenbüscheln an durch
Spritzgießen aus Kunststoff hergestellten Trägerplätt-
chen, die eine Vorderfläche und eine von der Vorderflä-
che abgewandte Rückfläche aufweisen, werden die
Borstenbüschel in zwischen der Vorderfläche und der
Rückfläche durchgehende Löcher eingesetzt und an ih-
ren auf der Rückfläche aus den Löchern herausragen-
den Enden verschmolzen. Zum Einsetzen von Borsten-

büscheln in einer von der Senlcrechten auf die Vorder-
fläche abweichenden Schrägstellung vorgesehene Lö-
cher der Trägerplättchen werden mit einem entspre-
chend der Schrägstellung der Borstenbüschel schräg
geneigten Innenwandbereich und einem diesem gegen-
überliegenden, zur Vorderfläche senkrechten Innen-
wandbereich geformt. Die Trägerplättchen können
durch Spritzgießen von einem Werkzeug geformt wer-
den, das keine schieberbetätigten Stifte benötigt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Befe-
stigung von Borstenbüscheln an durch Spritzgießen aus
Kunststoff hergestellten Trägerplättchen, die eine Vor-
derfläche und eine von der Vorderfläche abgewandte
Rückfläche aufweisen, bei dem die Borstenbüschel in
zwischen der Vorderfläche und der Rückfläche durch-
gehende Löcher eingesetzt und an ihren auf der Rück-
fläche aus den Löchern herausragenden Enden ver-
schmolzen werden. Ferner betrifft die Erfindung eine
durch Anwendung des Verfahrens herstellbare Bürste.
[0002] Aus DE 20006311 U ist es bekannt, zur Her-
stellung von Zahnbürsten Borstenbüschel an einem
Trägerplättchen zu befestigen und dieses dann mit dem
Bürstenkörper zu verschweißen. Bei diesen Bürsten
sind die Borstenbüschel senkrecht im Bürstenkopf ver-
ankert.
[0003] Sollen Borstenbüschel schräg statt senkrecht
im Bürstenkopf angeordnet werden, so geht man davon
aus, daß die Löcher in den Trägerplättchen entspre-
chend schräg auszubilden sind. Die Trägerplättchen
werden durch Spritzgießen von Kunststoff hergestellt.
Zum Ausbilden der Löcher in den Trägerplättchen hat
das Spritzgießwerkzeug entsprechende Stifte, die die
Kavität durchqueren. Für schräge Löcher müssen die
Stifte schieberbetätigt sein, damit die Trägerplättchen
entformt werden können. Wegen der großen Anzahl von
Borstenbüscheln einer Bürste müssen entsprechend
viele schieberbetätigte Stifte im Werkzeug vorgesehen
werden. Der Aufwand zur Herstellung eines solchen
Werkzeugs ist extrem hoch. Dennoch sind bestimmte
Schrägstellungen und Lochabstände nicht möglich,
denn die Bahnen der schieberbetätigten Stifte dürfen
nicht interferieren.
[0004] Durch die Erfindung wird ein Verfahren zur Be-
festigung von Borstenbüscheln an durch Spritzgießen
aus Kunststoff hergestellten Trägerplättchen bereitge-
stellt, das bei einfacher Ausbildung des Spritzgießwerk-
zeugs nahezu beliebige Schrägstellungen und Abstän-
de der Löcher zur Aufnahme von Borstenbüscheln er-
laubt. Gemäß der Erfindung werden zum Einsetzen von
Borstenbüscheln in einer von der Senkrechten auf die
Vorderfläche abweichenden Schrägstellung vorgese-
hene Löcher der Trägerplättchen mit einem mindestens
entsprechend der Schrägstellung der Borstenbüschel
schräg geneigten Innenwandbereich und einem diesem
gegenüberliegenden Innenwandbereich geformt, und
dieser dem schräg geneigten Innenwandbereich ge-
genüberliegende Innenwandbereich weist keine Nei-
gung in derselben Richtung auf. Die den schräg geneig-
ten Innenwandbereichen der Löcher gegenüberliegen-
den Innenwandbereiche lassen somit das Ausstoßen
der Trägerplättchen aus dem geöffneten Werkzeug
auch ohne Verwendung von schieberbetätigten Stiften
zu. Bei der bevorzugten Ausführungsform des Verfah-
rens sind diese Innenwandbereiche senkrecht zur Vor-
derfläche des Trägerplättchens. Der Neigungswinkel

des schräg geneigten Innenwandbereichs muß nicht
identisch mit dem Neigungswinkel der Borstenbüschel
sein; er kann insbesondere etwas größer sein. Auftre-
tende Lücken zwischen den Innenwänden der Löcher
und den Borstenbüscheln werden ohnehin weitgehend
mit geschmolzenem Borstenmaterial ausgefüllt.
[0005] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren sind
Schrägstellungen der Borstenbüschel in einem Winkel-
bereich von 10 bis 40° problemlos realisierbar. Vorteil-
haft ist ein Winkel von etwa 15° zur Senkrechten auf die
Vorderfläche.
[0006] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der folgenden Beschreibung einer be-
vorzugten Ausführungsform unter Bezugnahme auf die
beigefügten Zeichnungen. In den Zeichnungen zeigen:

Figur 1 eine Schnittansicht eines Bürstenkopfes mit
senkrecht eingesetzten Borstenbüscheln;

Figur 2 eine Schnittansicht eines bei dem erfin-
dungsgemäßen Verfahren verwendeten Werk-
zeugs zur Befestigung von Borstenbüscheln am
Trägerplättchen;

Figur 3 einen vergrößerten Teilausschnitt A aus Fi-
gur 2; und

Figur 4 denselben Teilausschnitt mit eingesetztem
Borstenbüschel.

[0007] Im Kopfbereich des in Figur 1 gezeigten Zahn-
bürstenkörpers 10 ist eine Ausnehmung 12 gebildet. In
dieser Ausnehmung 12 ist ein Trägerplättchen 14 pas-
send eingesetzt. Das Trägerplättchen 14 hat eine An-
zahl von Löchern 16, die zwischen der ebenen Vorder-
fläche 18 und der von dieser abgewandten Rückfläche
20 durchgehend ausgebildet sind. Der Bürstenkörper
10 und das Trägerplättchen 14 bestehen vorzugsweise
aus einem Kunststoff wie Polypropylen. Beide werden
durch Spritzgießen hergestellt.
[0008] Bei der in Figur 1 gezeigten Ausführung der
Zahnbürste sind Borstenbüschel 22 senkrecht zur Vor-
derfläche 18 des Trägerplättchens 14 in die Löcher 16
eingesetzt. Auf der Seite der Rückfläche 20 sind die dort
überstehenden Enden der Borstenbüschel 22 ver-
schmolzen, wodurch die Borstenbüschel an den Träger-
plättchen 14 verankert sind.
[0009] Unter Bezugnahme auf die Figuren 2 bis 4 wird
nun das erfindungsgemäße Verfahren erläutert, mit
dem Borstenbüschel in Schrägstellung, d.h. unter ei-
nem von der Senkrechten auf die Vorderfläche des Trä-
gerplättchens 14 abweichenden Winkel, an dem Träger-
plättchen befestigt werden können.
[0010] In Figur 2 ist ein Trägerplättchen 14 flach auf
eine Führungsplatte 24 aufgesetzt. Die Führungsplatte
24 hat Führungskanäle 26, die mit den Löchern 16 des
Trägerplättchens 14 fluchten. Ein mittlerer Führungska-
nal 26 ist senkrecht zur Vorderfläche 18 des Trägerplätt-
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chens 14. Beiderseits dieses mittleren Führungskanals
sind zwei schräg geneigte Führungskanäle vorgese-
hen. Die Führungskanäle auf der einen Seite des mitt-
leren Führungskanals haben entgegengesetzte Nei-
gungsrichtung wie die auf der gegenüberliegenden Sei-
te. In den mittleren Führungskanal sowie in zwei be-
nachbarte Führungskanäle sind in Figur 2 Borstenbü-
schel 22 so eingesetzt, daß sie auf der Rückfläche 20
des Trägerplättchens 14 ein wenig aus den Löchern 16
herausragen. Zwei der schräg geneigten Führungska-
näle 26 sind in Figur 2 zur besseren Darstellung der geo-
metrischen Beschaffenheit des Plättchens 14 ohne Bor-
stenbüschel dargestellt. Nach dem Einbringen der Bor-
stenbüschel 22 in die Löcher 16 der Trägerplättchen 14
wird ein beheizbarer Stempel 30 gegen die aus der
Rückfläche 20 herausragenden Enden der Borsten ge-
drückt, um diese zu verschmelzen, wobei eine zusam-
menhängende Schicht geschmolzenen Borstenmateri-
als auf der Rückfläche 20 des Trägerplättchens 14 ge-
bildet wird.
[0011] Figur 3 zeigt die geometrische Beschaffenheit
der Trägerplättchen 14 im Bereich derjenigen Löcher
16, in denen Borstenbüschel in Schrägstellung veran-
kert werden. Das zwischen der Vorderfläche 18 und der
Rückfläche 20 des Trägerplättchens 14 durchgehende
Loch 16 hat einen ersten Innenwandbereich 16a, der
gegenüber der Senkrechten X-X auf die Vorderfläche
18 einen Neigungswinkel α aufweist, der dem Nei-
gungswinkel des Kanals 26 entspricht, und einen ge-
genüberliegenden Innenwandabschnitt 16b, der paral-
lel zur Senkrechten X-X auf die Vorderfläche 18 ist. Der
Innenwandbereich 16a liegt in der Verlängerung des
Führungskanals 26. Hingegen weicht der Innenwand-
bereich 16b von der Führungsrichtung des Führungska-
nals 26 ab. Der Innenwandbereich 16b muß nicht genau
parallel zur Senkrechten X-X auf die Vorderfläche 18
sein; er darf jedoch nicht in derselben Richtung geneigt
sein wie der Innenwandbereich 16a. Auf diese Weise ist
gewährleistet, daß die Trägerplättchen 14 zu ihrer Her-
stellung kein Spritzgießwerkzeug mit schieberbetätig-
ten Stiften zum Abformen der Löcher 16 benötigen.
[0012] Wie weiterhin aus Figur 3 ersichtlich ist, sind
die Löcher 16 sowohl an dem auf der Vorderfläche 18
mündenden Ende als auch an dem auf der Rückfläche
20 mündenden Ende konisch erweitert.
[0013] Wie aus Figur 4 ersichtlich ist, werden die Bor-
stenbüschel 22 durch den Führungskanal 26 parallel zu
dem Innenwandbereich 16a eingeführt. Nach dem An-
drücken des Heizstempels 30 gegen die an der Rück-
fläche 20 herausragenden Enden der Borsten ist das
geschmolzene Borstenmaterial in die Aufweitung am
benachbarten Ende des Lochs 16 eingedrückt. Zwi-
schen dem Innenwandbereich 16b und dem Borstenbü-
schel 22 kann ein kleiner Hohlraum 34 verbleiben; er
kann aber auch durch geschmolzenes Borstenmaterial
ausgefüllt werden. In beiden Fällen wird eine sichere
Verankerung der Borstenbüschel 22 in Schrägstellung
zur Vorderfläche 18 der Trägerplättchen 14 erreicht.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Befestigung von Borstenbüscheln an
durch Spritzgießen aus Kunststoff hergestellten
Trägerplättchen, die eine Vorderfläche und eine von
der Vorderfläche abgewandte Rückfläche aufwei-
sen, bei dem die Borstenbüschel in zwischen der
Vorderfläche und der Rückfläche durchgehende
Löcher eingesetzt und an ihren auf der Rückfläche
aus den Löchern herausragenden Enden ver-
schmolzen werden, dadurch gekennzeichnet,
dass zum Einsetzen von Borstenbüscheln in einer
von der Senkrechten auf die Vorderfläche abwei-
chenden Schrägstellung vorgesehene Löcher der
Trägerplättchen mit einem mindestens entspre-
chend der Schrägstellung der Borstenbüschel
schräg geneigten Innenwandbereich und einem
diesem gegenüberliegenden Innenwandbereich
geformt werden und dieser dem schräg geneigten
Innenwandbereich gegenüberliegende Innenwand-
bereich keine Neigung in derselben Richtung auf-
weist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Löcher an ihren Enden zur Vor-
derfläche und zur Rückfläche schräg erweitert sind.

3. Verfahren nach Anspruch 1 der 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der dem schräg geneigten In-
nenwandbereich gegenüberliegende Innenwand-
bereich senkrecht zu der Vorderfläche des Träger-
plättchens ist.

4. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Träger-
plättchen auf eine Führungsplatte aufgesetzt wer-
den, die mit den Löchern der Trägerplättchen fluch-
tende Führungskanäle für die Borstenbüschel auf-
weist, und die Borstenbüschel durch diese Füh-
rungskanäle eingeschoben werden.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die erhitzte Masse
der verschmolzenen Enden der Borstenbüschel in
die schräg erweiterten Enden der Löcher auf der
Rückfläche der Trägerplättchen eingedrückt wird.

6. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet dass die ver-
schmolzenen Enden der Borstenbüschel auf der
Rückfläche der Trägerplättchen eine im wesentli-
chen zusammenhängende Schicht bilden.

7. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet dass die Borsten-
büschel unter einem Winkel von etwa 10° bis 40°
zur Senkrechten auf die Vorderfläche eingesetzt
und befestigt werden.
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8. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet dass die Borsten-
büschel unter einem Winkel von etwa 15° zur Senk-
rechten auf die Vorderfläche eingesetzt und befe-
stigt werden.

9. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Träger-
plättchen mit den daran befestigten Borstenbü-
scheln an Bürstenkörpern befestigt werden.

10. Bürste mit an einem Bürstenkörper befestigtem
Trägerplättchen, das eine im wesentlichen ebene
Vorderfläche und eine von der Vorderfläche abge-
wandte Rückfläche sowie zwischen der Vorderflä-
che und der Rückfläche durchgehende Löcher auf-
weist, in die Borstenbüschel eingesetzt und an ih-
ren auf der Rückfläche aus den Löchern herausra-
genden Enden verschmolzen sind, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zum Einsetzen von Borsten-
büscheln in einer von der Senkrechten auf die Vor-
derfläche abweichenden Schrägstellung vorgese-
hene Löcher der Trägerplättchen mit einem
entsprechend der Schrägstellung der Borstenbü-
schel schräg geneigten Innenwandbereich und ei-
nem diesem gegenüberliegenden Innenwandbe-
reich geformt sind und dieser dem schräg geneig-
ten Innenwandbereich gegenüberliegende Innen-
wandbereich keine Neigung in derselben Richtung
aufweist.
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